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Herrn 
Arne Semsrott 
c/o Open Knowledge Foundation 
Deutschland e.V. 
Singerstraße 1 09 

10179  Berlin 

BETREFF  .lnformationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HAUSANSCHRIFT  Mohrenstraße 37, 10117 Berlin 

POSTANSCHRIFT  11015 Berlin 

BEARBEITET VON  ████████

REFERAT  ██

TEL  ██████████

FAX  ████████████

E-MAIL  poststelle@bmjv.bund.de 

AKTENZEICHEN  Z B 7- zu: 1451/116- Z3 199/2018 

DATUM  Berlin, 2. Mai 2018 

HIER:  Vereinbarungen mit der Bundesanzeiger Verlag GmbH 
BEzuG:  1.  Ihr IFG-Antrag vom 1 .   März 2018 

2.  Meine E-Mail vom 9.  März 2018 

3.  Ihre E-Mail vom 9.  März 2018 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 

mit E-Mail vom 1 .   März 20 1 8   haben Sie unter Bezugnahme auf das Informationsfreiheitsge

setz  (IFG)  "sämtliche Vereinbarungen  (u.a. Verträge mit Anhängen,  Ausschreibungsunterla

gen,  formelle Regelungen) des BMJV mit dem Bundesanzeiger-Verlag in Bezug auf die Her

ausgabe des Bundesgesetzblatts" beantragt. 

Mit E-Mail vom 9.  März 20 1 8   hatte ich Ihnen mitgeteilt,  dass ich die Bundesanzeiger Verlag 

GmbH  gemäß  §  8  Absatz  1  IFG  beteiligen  werde  und  die  Bearbeitung  Ihres  IFG-Antrags 

gebührenpflichtig sein wird. 

Nach  Durchführung  Drittbeteiligungsverfahrens  habe  ich  gemäß  §  7  Absatz  1  Satz  1  IFG 

entschieden,  Ihnen Informationszugang zum Bundesgesetzblatt-Vertrag in der Weise zu ge

währen! dass Ihnen eine Kopie des Vertrags übersandt wird, geschwärzt um die Stellen, die 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Bundesanzeiger Verlag GmbH betreffen. 

LIEFERANSCHRIFT  Kronenstraße 41,10117 Berlin 

VERKEHRSANBINDUNG  U-Bahnhof Hausvogteiplatz (U2) 



sEITE2VON2  Die Entscheidung über den Informationszugang ist nach §  8 Absatz 2  Satz  1  IFG der Bun

desanzeiger Verlag  GmbH  bekannt gegeben  worden.  Der  Informationszugang darf gemäß 

Satz 2  der Vorschrift erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem Dritten gegenüber bestands

kräftig ist oder die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist und seit der Bekanntgabe der 

Anordnung an den Dritten zwei Wochen verstrichen sind.  Eine sofortige Vollziehung im Sin

ne  von § 8  Absatz  2  Satz 2  IFG ist mangels vorgetragener  bzw.  ersichtlicher Gründe nicht 

angeordnet worden, die Bestandskraft der Entscheidung bleibt daher abzuwarten. 

Ich werde unaufgefordert auf Ihren Antrag zurückkommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

██████


